
Volker Kröning 
Konzepte der neuen Juristenausbildung 

1. Rechtspolitische Lage 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anderung des Deutschen Richter­
gesetzes vom 23.7. I970 sieht neben der Verkürzung der Referendarzeit eine 
sog. Experimentierklausel vor, die den Ländern die Einführung einer einstufigen 
juristischen Ausbildung erlaubt. 1 Es ist zu erwarten, daß die Novelle noch im 
Herbst dieses Jahres beschlossen wird . Auch Ji.nderungen der juristischen Aus­
bildungsordnungen mehrerer Bundesländer stehen bevor: Hamburg will dabei 
dem »Hamburger Modell einer einstufigen Juristenausbildung« folgen 2 ; dem 
hessischen Minister der Justiz, der kürzlich als Bundesvorsitzender der Arbeits­
gemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen (ASJ) im Namen dieser Organisa­
tion »Leitsätze zur Reform der Juristenausbildung« der öffentlichkeit übergeben 
und den Bezirksarbeitsgemeinschaften zur Diskussion zugeschickt hat3 , liegt eine 
Aufforderung der Delegiertenkonferenz des ASJ-Bezirks Hessen-Süd zur Bil­
dung einer Landeskommission zur Knderung der JAO vor; in Nordrhein-West­
falen hat der Landesverband Junger Juristen ebenfalls zur Bildung einer Re­
formkommission aufgerufen4 • 

Die Ausfüllung der Experimentierklausel durch die Landesrechte, aber auch die 
universitären Regelungen und die Praxis von Lehrenden und Lernenden wird 
darüber entscheiden, ob die Juristenausbildungsreform gelingt. Deshalb sollen 
die Vorschläge, die diesen Konkretisierungsprozeß bestimmen dürften, verglichen 
werden. Es sind das Memorand11m des Loccllmer Arbeitskreises vom 8. 10. 1969'" 
das Hamburger Modell vom 15.6. 19706 und die Leitsätze der ASJ '(/om 
12. 6. 19707. Die Gesichtspunkte sind: die Voraussetzungen und Ziele berufs-, 
wissenschafts-, rcchts- und gesellschaftspolitischer Art (unter 3.I) und die Auf­
gaben und Inhalte der Ausbildungsabschnitte unter besonderer Berücksichtigung 
der Sozialwissenschaften, der praktischen Ausbildungselemente und der Spezia-

I Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, !S. 7. 1970, 990. 
~ Beridue und Dokumente aus der Freien und Hansestadt H:1mburg, 15. 6. 1970, IIII. 
1 Redlt und Politik :!t970, 41 ff.; FAZ, IS. 7.197°,4. 
• Flugbbtt, Düsseldorf, d. 4. 4 . 1970. 
; JuS n!t969, 599 ff.; Mitglieder des Loccumer Arbeitskreises: E. Banneck, H. P. Bull, 

R. Eckertz, H. JK~er, Th. Ramm, R. Wassermann, R. Wiethälter, G. Zenz; s. a. die Dist:l.nzie­
runs von Th. R:1mm, Reform und keine Revolution, in : Neue Juristenausbildung (herausgeg. 
vom Loccumcr Arbeitskreis), 1970, 77 ff. (80). 

S A. ". 0 ., I ff.; Zus"mmensetzung der vom Pdses der Justizbehärde berufenen Kommission: 
der Pr:isident des H"nse:ltismen Oberbndes~eridltS (Vorsitunder), Vertreter der Studenten (4) 
und Referendare (2) , Vertreter der Ausbilder und Prüfer (7), Vertreter der juristischen 
Berufe (6) und (I) Vertreter der Justizbehörde Hamburg; Abdruck der Namen ". ". 0 .,3/4, 

• 11.:1.0.; Miq;lieder der vom Bund .. vorst"nd der ASJ eingesetzten Kommission: R. Wasser­
mann (Vorsitz), J. Cupei, H. Goerlich, S. Klein-SchonnefeId, R. Krevet, P. Kurbel, P. bndall. 
A. Nitze, Th. R:1mm, G. Rose, D. Schmidt. 
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JOS lisierung (unter 3.:0.). Andere Vorschläge, die zu diesen Punkten beitragen, wer­
den einbezogen. 
Am Sdlluß stehen Gedanken zur Weiterführung der Juristenausbildungsreform, 
die aus der Durchsicht jener Reformvorschläge gewonnen sind. 

2. Hallptkriterien der integrierten Ausbildung 

Das Loccumer Memorandum hat die vier Hauptkriterien der Juristenaus­
bildungsreform aufgestellt: 
fntegration yon theoretischer und praktischer Ausbildung (Studium und Vor­
bereitungsdienst), 
Dreistufigkeit dieser integrierten Ausbildung bei einer Dauer von 5 Jahren 
(1. Stufe = 1. Jahr = »Sozialwissenschaftliche Grundlegung«, 2. Stufe = .:.. und 
3· Jahr = "Spezifisch rechtswissenschaftliche Grundlegung«, 3. Stufe = 4. und 
5. Jahr = »Spezifisch rechtswissenschaftliche Spezialisierung«), 
Abschluß als »Diplomjurist« (= genereller Befähigungsnachweis mit Schwer­
punktorientierung; Ersetzung der bei den Examen [1. J durch ein System studien­
begleitender Leistungskontrollen und [.2.] durch ein Abschlußverfahren, beste­
hend aus einer Diplomarbeit, drei Klausuren und einem wissenschaftlichen Kol­
loquium), 
Knderung des § 5 DRiG zur Erprobung dieses Modells. 
Diesen allgemeinen Kriterien folgt das Hamburger Modell, ohne jedoch den Ab­
solventen der integrierten Ausbildung als ,.Diplom-Juristen« zu bezeichnen und 
mit der Präzisierung der Zeitabschnitte des Studiums als "Studienjahre«; das 
Abschlußyerfahren umfaßt abweichend zwei Hausarbeiten (eine »wissenschaft­
lich-theoretische« und eine »praktische«) und neben einem Kolloquium (wahl­
weise über die Arbeiten oder besondere Interessengebiete) einen Aktenvortrag. 
Das Modell soll noch um Grundsätze für die Anwendung in Flächenstaaten er­
gänzt \\'erden; es zielt also wie das Loccumer Memorandum auf eine intensiv 
vorgepbnte Erprobung der neuen Juristenausbildung in möglichst mehreren 
Bundesländern ab. Die Novelle zum DRiG schafft hierfür die nötigen Voraus­
setzungen. 
Demgegenüber fordern die ASJ-Leitsätze - im Widerspruch zu ihrem Aufruf zur 
Bildung von Landeskommissionen, die »Ausbildungsgänge für die integrierte 
Ausbildung so konkret (erarbeiten sollen) ... , daß unverzüglich mit der Erpro­
bung begonnen werden kann« -, die integrierte Ausbildung zunächst nur an 
einer sog. 110dellfakultät zu erproben, "unbeschadet der Verpflichtung aller 
Rechtsfakuitäten, die juristische Ausbildung zu reformieren«; neben dieser For­
derung heißt es jedoch, ohne einleuchtende systematisdle Verbindung aller dieser 
Reformmaßnahmen, in jedem Land sei eine Zentrale zur Koordination der auf 
bestimmte Ausbildungsschwerpunkte zu konzentrierenden Rechtsfakultäten un­
tereinander und mit der Praxis einzurichten. Die Zahl der Stufen wird von den 
Leitsitzen auf zwei reduziert ("Grundstudium« ohne organisatorischen Einbau 
der Sozial\\'issenschaften und - ebenfalls nur juristisches - »Schwerpunktstu­
dium«), die Gesamtzeit der Ausbildung auf 6 Jahre (3 pro Stufe) verlängert, 
Abschlußqualifibtion und -prüfungen sind ähnlich wie bei den bei den andere:"! 
Programmen gedacht: neben (einer) Diplomarbeit und Kolloquium ein Ak,en­
vortrag. Aus dem Loccumer Memorandum greifen die ASJ-Leitsätze die Emp­
fehlung eines Kontaktstudiums auf. 
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J.1 I Gesellsdlafls- und Wissenschaflspolitik als Koordinaten 

Zur Begründung der Juristenausbildungsreform beginnt das Loccumer Memo­
r.tndum mit einem doppelten Befund: Erstens haben sich die juristischen Berufs­
funktionen bis zur heutigen Phase der Entwicklung der Industriegesellschaft vom 
Gesetzesvollzug zur Sozialgestaltung geändert, und »die >Richtigkeit< juristi­
scher Entscheidungen (kann) in der verwissenschaftlichten und pluralistischen Ge­
sellschaft nicht mehr durch den Rekurs auf allen gemeinsame, traditionell ver­
bürgte Evidenzen gesichert werden ... «j die Redmwissenschaft ist, statt diesen 
\Vandel empirisch aufzunehmen, theoretisch zu verarbeiten und in seinen Teil­
bereichen reflektiert, d. h. auf der Grundlage derartiger permanenter Leistungen, 
anzuleiten, zu einer dogmatisch-exegetischen Disziplin verkümmert: sie ist iso­
liert von den Nachbarwissenschaften, erhält mit sog. allgemeinen Lehren, mit 
Rechtsgeschichte und Rechtssoziologie, ohne sie noch voll an der Ausbildung zu 
beteiligen, die Fiktion der methodisch und inhaltlich allumfassenden Gesell­
schaftslehre aufrecht; ihre Beschränkung auf eine Hälfte der Juristenausbildung, 
spätestens seit Liberalismus und Positivismus ohne Sinn, und die Vorherrschaft 
der Justiz während der anderen Hälfte haben jenen negativen Wechselzusam­
menhang forciert, mit dessen Feststellung das Loccumer Memorandum seinen 
ersten Befund zusammenfaßt: »Die bisherige Praxis ist nicht >Praxis< ... «, 

(denn - so läßt sich die Verbindung angeben -:) ,.Die bisherige Theorie ist nicht 
>Theorie< ... « Ebenso fundamental ist der zweite Befund: »In der gegenwärti­
gen juristischen Ausbildung sind Anpassungszwänge institutionell verankert, die 
meist weder von den Lehrenden noch von den Lernenden durchschaut werden 
und gerade darum besonders wirksam sind«, wie die Diskrepanz zwischen Er­
fahrungshorizont der Studienanfänger und Eigenart wie Präsentation des Lehr­
stoffes, die vorherrschende Einbahn-Kommunikation im Studium, das Meister­
Schüler-Modell der Referendarausbildung, die Prüfungen, von denen die Bil­
dung primärer Motivation unmöglich gemacht wird, und die Dauer der Ausbil­
dung. neide Befunde - der wissenschaftstheoretische und der lernpsychologische -
werden zu der Kritik verbunden, »daß so immer neue Juristengenerationen an 
einen Traditionszusammenhang fixiert werden, der unbegriffen bleibt.« 
So vorsichtig, wie das Loccumer Memorandum seine gesellschaftstheoretischen 
Annahmen faßt, spricht es auch von den gesellschafts politischen Aufgaben. in 
deren Rahmen das Ziel der Juristenausbildungsreform bestimmt wird: » ... In­
novationen ... , von denen ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft 
abhängt« j um den Juristen zur Mitarbeit an ihnen zu befähigen, ist zweierlei 
nötig, wie jene Befunde ergeben: »Einbeziehung der Sozialwissenschaften in das 
juristische Studium« und »daß das Studium eine Reflexionsstufe hinzugewinnc: 
Der Sozialisationsprozeß, dem der künftige Jurist unterliegt, muß für ihn selbst 
durchschaubar werden.« 
Die Sozialwissenschaften bilden das Wissens- und Methodenangebot, dessen dop­
pelte theoretische und praktische Bewährung bei Gewinnung jener kritischen 
(wissenschaftstheoretischen und lernpsychologischen) Befunde der Juristenaus­
bildung und bei Ingangsetzung ihrer Reform dem Loccumer Memorandum sei­
nen Einsatz für eine weitere doppelte Aufgabe zu legitimieren scheint: durch 
Veränderung der Theorie mittels »Neustrukturierung des (juristischen) Lehr­
stoffs« als Leistung der Einbeziehung der Sozialwissenschaften die Praxis der 
Juristen auf »kommunikative Herstellung einer demokratischen Gesellschaft« als 
Ziel ihrer Mitarbeit an den gesellschaftlichen Innovationsprozessen zu lenken. 
Im Bereich der Wissenschafts- und Gesellschaftspolitik, nicht der Berufs- und 

J09 
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J/O Rechtspolitik liegen als; die NeubestillJmungen der Juristenausbildungsreform 
durch das Loccumer Memorandum; sie bilden einen Zweck-Mittel-Zusammen­
hang, in dem juristische Berufsfunktionen und Recht ihre zukünftige Bestimmung 
erst noch finden müssen. 
Gleichwohl bleibt das Memorandum in zweifacher Hinsicht konventionell: es 
hält erstens am Juristen als Hauptträger der sozial gestaltenden Funktionen fest 
und am Recht als seinem Instrumentarium; nicht die Gesellschaft stellt der Wis­
senschaft das Problem der erforderlichen und angemessenen Funktionen (= zen­
tral bisher der Jurist in einern spezifischen Verhältnis zu der Gesellschaft der 
"Rechtsgenossen«) und Methoden (= zentral bisher das Recht als Sozialisations­
und Verhaltensreglement von Juristenstand und Gesellschaftsmitgliedern), son­
dern sie werden ihr vorgeschrieben. D. h. zweitens: die Juristen, die die Reform 
ihrer Ausbildung und Praxis planen, definieren auch ihren Rahmen. So werden 
die Sozialwissenschaften selbstverständlich in die Rechtswissenschaft »einbezo­
gen«, nicht etwa umgekehrt, und das Recht soll neustrukturiert werden, statt daß 
nach der Möglichkeit seiner Ersetzung durch ,.die Sozialwissenschaften« gefragt 
wird; ein Organisationsvorschlag ·für das Zusammenwirken bisheriger Rechts­
und Sozialwissenschaftier fehlt denn auch; obwohl die Reform als längerfristiger 
Planungs- und Erprobungsprozeß verstanden wird. Die Probleme, die das Loc­
cumer Memorandum offen läßt, lauten deshalb: I. Sind juristische Berufsfunk­
tionen und Recht auf dem Hintergrund der gesellschaftstheoretischen und -poli­
tischen Bestimmungen des Memorandums überhaupt nach dem Muster früherer 
Schulenbildungs- und Rezeptionsvorgänge zu erneuern? D. h.: es fragt sich, ob 
nicht das Problem der Zeitgemäßheit einer Einheitsausbildung für alle Juristen, 
das der gesellschaftliche Wandel dem Loccumer Memorandum gestellt hat, richti­
ger zu der Frage nach geeigneten Ausbildungskombinationen aus dem Bestand 
aller Sozialwissenschaften, einschließlich der überkommenen Rechtswissenschaft, 
entsprechend den diversen Steuerungs-, Kontroll- und Entscheidungsanforderun­
gen der Gesellschaft umzuformulieren ist. Und 2.: Welche Kooperationsformen 
aller Sozialwissenschaftier und zwischen» Theorie« (Ausbildung und Forschung) 
und "Praxis« sind für einen solchen Prozeß der Ersetzung von Recht durch 
(Sozial-)Wissensd1aft und der Juristenausbildungsreform als Bestandteil der 
Professionalisierungsüberlegungen und -experimente in Volkswirtschaft, Soziolo­
gie und in den Humanwissenschaften nötig? 

J.12 Organisation und Flmktion der Verbindung von Rechts- lind Sozialwissen­
sd,afi 

Statt wie das Loccumer Memorandum mit einer Kritik am "Leitbild des Juri­
sten« beginnen die Empfehlungen des Hamburger Modells in alter Manier mit 
dem Versuch, es positiv neu zu bestimmen; während die Loccumer Kritik das 
Leitbild eines seiner Teilnahme an einem wissenschaftlich-gesellschaftlichen Re­
formprozeß und dessen kritischer Ausgangspunkte bewußten Juristen hervor­
gebracht hat und deshalb konsequenterweise inhaltliche Neubestimmungen von 
Recht und juristischen Berufsfunktionen der Produktivität jenes Prozesses über­
läßt, kommen in dem Hamburger Versuch mit der alten Manier auch die über­
kommenen Implikationen wieder zum Vorschein: Recht ist »Mittel zur Ordnung 
des menschlichen Zusammenlebens« (zur »sinnvollen« sogar, wie es an einer 
Stelle heißt), und die juristischen Berufe sind »Vom Recht und seinen Funktionen 
her zu betrachten«. 
Ist das Hamburger Modell insoweit so konventionell wie das Loccumer Memo-
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randum - wenn auch dessen Konventionalismus gewissermaßen als Mangel an 
Konsequenz, bedingt durch spezifische Bedingungen seiner Erarbeitung, anzu­
sehen ist, jener dagegen angesichts der schon geleisteten Kritik als Rückfall -, so 
macht es doch organisatorische Vorschläge für die weitere Reformarbeit, deren 
Verwirklichung seinen Konventionalismus - besonders auch in seinen Konse­
quenzen bei der Funktionsbestimmung der Sozial wissenschaften, die ebenfalls 
hinter das Loccumer Memorandum zurückfällt - unter Umständen zu überwin­
den vermag: wie anscheinend an seiner Erarbeitung schon Sozial wissenschaftler 
beteiligt waren, versucht es sie auch in Ausbildung, »Fortbildung« und Forschung 
zu integrieren. Noch die Schwächen der hierfür angegebenen Funktionsbestim­
mungen könnten durch die Chancen des organisatorischen Fortschritts aufgewo­
gen werden: die Juristenausbildung soll unter rechts- und sozialwissenschaft­
lichen Aspekten einsetzen, die den Studienanfängern in vorläufig noch getrenn­
ten juristischen und sozialwissenschaftlichen Veranstaltungen vermittelt werden; 
es werden ferner, da weder Lehrende noch Lehre auf diese Integration bislang 
vorbereitet sind, Organisationsformen sowohl für Fortbildung als auch für ge­
meinsame Forschung verlangt. 
Während das Loccumer Memorandum den Sozialwissenschaften die Aufgabe 
zuweist, das Recht neu zu strukturieren, um damit die Praxis der Juristen in den 
anstehenden gesellschaftlichen Innovationsprozessen zu verändern, und wohl we­
gen dieser gesellschaftspolitischen Herleitung seiner wissenschaftspolitischen Ziel­
setzung das Verhältnis von Rechts- und Sozialwissenschaft so vorsichtig faßt, 
daß sich die ihm unterlaufenen Konventionalismen noch eliminieren lassen dürf­
ten, zerfällt jener Zusammenhang im Hamburger Modell. An die Stelle des Zie­
les der Praxisveränderung mit Hilfe der Sozialwissenschaften tritt die Forde­
rung, die Juristen müßten lernen, ,.das Recht >von außen< zu betrachten; inso­
fern hätten die Sozialwissenschaften die frühere Funktion von Rechtsgeschichte 
und Rechtsphilosophie zu übernehmen. Die Veränderung wird noch präzisiert: 
während diese juristischen Teildisziplinen gewissermaßen das Recht durch eine 
vom Recht selber konstituierte Gesellschaftslehre erklärt haben, sei es heute als 
"Teil« der »gesellschaftlichen Verhältnisse« nur noch durch die - "wirklichkeits­
wissenschaftlichen« - Sozialwissenschaften zu erfassen. Statt Neustrukturierung 
des Rechts mit Hilfe der Sozialwissenschaften heißt es weiter: »Es gilt, auf diese 
Weise den Blick für Alternativlösungen zu schärfen und der Argumentation, die 
heute vielfach nur auf der individuellen Lebenserfahrung des Urteilenden be­
ruht, eine wissenschaftliche Grundlage zu geben«; die Neustrukturierung des 
Rechts, über deren Notwendigkeit ein scheinbarer Konsens unter allen Refor­
mern besteht, bleibt eine Aufgabe, die von den Juristen alleine nach Gesichts­
punkten der »sozialen Relevanz« und »funktionsbezogenen Systematik« gelei­
stet werden soll. Sie wird nicht mehr in der Perspektive einer theoriegeleiteten 
Handlungsorientierung begriffen, die das Loccumer Memorandum aufgestellt 
hat, sondern - losgelöst vom Beitrag der Sozialwissenschaften, der auch sonst 
nicht präzisiert wird - als Ausweg aus der wachsenden Stoffülle; die Auswahl 
jener Kriterien sinkt herab zum Präsentationsproblem. Wenn schließlich auf­
grund der Feststellung, Dogmatik sei ,.die übersetzung von Lebenskonflikten 
und von ursprünglich durch die Erfahrung gewonnenen einzelnen Wertentschei­
dungen in ein abstraktes juristisches Instrumentarium«, erklärt wird, auf sie 
könne nicht verzichtet werden, wird klar, daß dem Hamburger Memorandum 
ein ahistorisches, einer ideologiekritischen Perspektive entbehrendes und unter 
Umständen mit der richtigen Kritik der Rechtsphilosophie voreilig einer Gesell­
schaftstheorie absagendes Verstiindnis von Sozialwissenschaft zugrundeliegt. Für 

Jll 
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JI.:!. eine Vermitclung zwischen ,.wirklichkeitswissenschaftlicher« Analyse des Rechts 
yon diesem Auspngspunkt aus und der juristischen, nun aber nicht nur nicht 
mehr juristisdl-theoretisch, sondern auch nicht sozialwissenschlftlic.1. angeleiteten 
Arbeit am Recht sind selbst bei einem Organisationsvorschlag, der so realistisch 
ist, auch »Fortbildung« und Forschung zu fordern, die Aussichten ungünstig. 
Noch die forderung nach dem Pendant zu den Wirklich-keitswissenschaften, das, 
wie diese Redmgeschidlte und Rechtsphilosophie, die überkommnen juristischen 
Methodenlehren abzulösen hat, die Forderung nach ,.Philosophie«, tastet die 
Eigenständigkcit der Jurisprudenz und ihre gesellschaftliche Stellung nicht an. 
Obwohl es heißt, der »Ansatz der Rechtswissenschaft (sei) dadurch als ein rela­
tiver aufzuweisen, daß er von den Wirklichkeitswissenschaften und der Philoso­
phie her in Frage gestellt« werde, wird apodiktisch eine Methodenverschieden­
heit zwischen Rechts- und Sozialwissenschaft behauptet, und Recht und juristi­
sche Berufsfunktionen werden nicht sozialwissenschaftlich problematisiert; es 
fragt sich, ob "Philosophie« nicht nur das Methodenbewußtsein des gezeigten 
Sozialwissenschaftsverständnisses bedeutet. Die Folgen zeigen sich daran, daß 
zwar in der Konsequenz der Behauptung von der Methodenverschiedenheit jeg­
licher Ansprudl der Rechtswissensdlaft oder der Soziologie, die andere Disziplin 
zur Hilfswissenschaft zu degradieren, zurückgewiesen, aber daran festgehalten 
wird, daß »Beide gemeinsam ... den Juristen befähigen (sollen), die soziale 
Wirklichkeit mit dem Mittel des Rechts zu bewältigen«. Das Bild des Praktikers 
im Hamburger Modell ist denn auch das alte: »Damit aber künftige Juristen 
den Antworten der Experten mit größerer Unabhängigkeit begegnen, müssen 
ihnen die methodischen Grundkenntnisse widltiger Sozialwissenschaften vermit­
telt werden«. Die reduzierte Wissenschaftstheorie mag es nicht zugeben: im Ge­
brauch des Praktikers bleiben die Sozialwissenschaften doch Hilfswissenschaften. 
Man ist versucht, die gegenüber dem Loccumer Memorandum doppelte Veren­
gung der wissenschaftspolitischen Forderung auch des Hamburger Modells nach 
Einbeziehung des Sozialwissensdlaften in die Juristenausbildung: »Theorie«-An­
reicherung ohne Praxisveränderungsperspektive und unter einem hier \'011 ins 
Bild tretenden Dualismus empirisch-analytischer und dogmatisdl-exegetischer 
Wissenschaft, mit dem - schon von den unkritischen Ausgangspunkten verratenen 
- Mangel an einer ausgewiesenen gesellschaftspolitischen Zielsetzung in Ve:-bin­

dung zu bringen. 

J.I J RedJtspolitik in der Klemme 

Die auffälligsten politischen Merkmale der ASJ-Leitsätze sind die Bezeidlnung 
der Juristenausbildungsreform als eine der »vordringlichsten rechtspolitischen 
Aufgaben« und das Versäumnis, unter ihrer Titulierung als »Teil einer progres­
siven Bildungspolitik« neben dem Zusammenhang mit der Schul- auch den der 
Hochschulpolitik zu nennen. Bei der Konkretisierung der Forderung nach »Inte­
gration der Sozialwissenschaften« kehren diese bei den Verengungen darin wie­
der, daß auch hier die Rechtswissenschaft von den Sozialwissenschaften unter­
schieden und der Zusammenhang ihres Verhältnisses zueinander mit dem Pro­
blem der Umwandlung der Fakultäten zu Fachbereichen unberührt bleibts. Der 
,"om Loccumer Memorandum postulierte Zusammenhang von inhaltlicher und 
methodischer Einführung in die Sozialwissenschaften und Neustrukturierung des 
Rechts ist nicht nur wie im Hamburger Modell zerfallen, sondern wie diese sub-

8 Vgl. die frühe, bisher theoretisch wie praktisch folsenlose Andeutung dieses Zusammcnhan,cs 
bei R. Wiethölter, Stellungnahme zu den Münchcncr Beschlüssen, JZ-Sonderhdt 1968, 9 f. (1::> '" 
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stantiell unausgeführt bleibt, ist jene sogar organisatorisch nirgends mehr ein­
geplant; der Funktionsbestimmung der Sozialwissenschaften, die derjenigen im 
Hamburger Modell fast wörtlich gleicht, folgt im Unterschied zu ihm nur noch 
das Versprechen ihrer Realisierung in Rechtsunterricht und Praxisausbildung -
eben ausschließlich durch Juristen. Die Aussicht auf »planmäßige interdiszipli­
niire Zusammenarbeit« im Rahmen der an anderer Stelle der Leitsätze anvisier­
ten Gesamthochschule täuscht über den restriktiven Ausgangspunkt hinweg und 
wird von der Beschränkung der Juristenausbildungsreform auf eine Modell­
fakultät widerlegt. Die Leitsätze liefern der unter für progressiv angesehenen 
Hochschulgesetzen in Berlin bereits vollzogenen und auch in Frankfurt schon 
irreversiblen Uberführung der bisherigen Rechtsfakultäten in spiegelbildlich 
gleiche fachbereiche ihre studienreformerische Rechtfertigung. 
Worin die rechtspolitischen Auswirkungen der Juristenausbildungsreform liegen, 
bleibt schlagworthaft und widersprüchlich; die Vorfrage des Zusammenhanges 
von sekundärer Sozialisation, inhaltlich und didaktisch veränderten Ausbil­
dungsprogrammen und neukonzipierten Berufsbildern einerseits und Wandel­
barkeit des Rechts andererseits, deren Thematisierung durch das Loccumer Me­
morandum den bisher am weitesten ausgreifenden Reformfortschritt bildet, wird 
nicht gestellt. Die Formel, die gegenwärtige Ausbildung befähige "den angehen­
den Juristen nicht hinreichend, seinen Aufgaben in einer Gesellschaft gerecht zu 
werden, die der politischen Gestaltung bedarf, damit ihre Bürger sich verwirk­
lichen können«, verkleidet nur notdürftig die Folgerungen: Zum einen wird die 
Einbeziehung der Sozialwissenschaften gefordert, um anstelle zufälliger persön­
licher Erfahrung des »Widerspruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital« dessen 
wissenschaftliche Erfassung zu ermöglichen und damit dem Juristen die Illusion 
der neutralen Mittlerstellung zu nehmen, zum anderen wird die Orientierung 
der Juristenausbildung an den» Verfassungsgrundsätzen dieses Staates« verlangt 
und der Jurist nach wie vor als ,.Garant des freiheitlichen, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaates« angesehen. Unter Berufung auf die Anforderungen der 
modernen Gesellschaft an die "fachliche Kompetenz und Wirklichkeitserkenntnis 
der Juristen« wird gefordert, "die politischen und sozialen Voraussetzungen und 
Folgen rechtlidler Regelungen zu erkennen«, und unter dem Postulat, daß sich 
der Jurist »bewußt für den sozialen Fortschritt einsetzen« solle, sogar, jenen 
»Einsichten gemäß zu handeln«. Diese Vorsprüche muten wie ein Handel zweier 
Fraktionen von Reform-Juristen über das, was sie als Sozialwissenschaften ver­
stehen, an: Die Sympathisanten der »kritischen Rationalität« gestehen denen, 
denen sie bloß »technische Rationalität« vorwerfen, diese als »Wirklichkeits­
erkenntnis« zu, die Sympathisanten der Wirklichkeitserkenntnis denen der kri­
tischen Rationalität diese als »Einsatz für den sozialen Fortschritt«. Der Kom­
promiß zwischen der Indienststellung der empirisch-analytischen Leistungen der 
Sozialwissenschaften für juristische Spezialfunktionen und der Inpflichtnahmc 
aller juristischen Berufe durch eine sich als kritisch-emanzipativ verstehende So­
zialwissenschaft verbirgt den festgefahrenen Gegensatz zwischen Redltslchrern 
wie Ramm und den von seiner Art der Einbeziehung der Sozialwissenschaftcn9 

emanzipierten, ihrerseits freilich die Sozialwissenschaften auf dem Stand von 

m S. hierzu Th. Ramm, Zur Bedeutung der Rechtssoziolol';ie für das Arbeitsrecht KJ 2/1')70, 

175 ff., und ausführlicher unter demselben Titel in: W. Naucke/P. Trappe (Hrs".), Rechrs­
soziologie und Rechtspraxis, 1970. über Reichweite und Anwendungsmö~lichkeiten der Soziolo­
gie: -Ihr fallen sehr verschiedene Aufgaben zu: an.;ebliche Tatsachenbehauptungen zu üb"r· 
prüfen, die Arbeirsgerichtsbarkeit zu analysieren, das Arbeitsrecht als besondere Dis2;iplin in 
Fra:;e 2;U stellen und Rechtst:ttsacheniorschun!; großen Srils 2;U betreiben ... Wieweit es mö~lich 
ist, zu ~esicherren all~emeinen Aussa!';en über das Verh:i!tnis von Norm und WirklichkeIt zu 
gelanj;en, ersmeint dcm:;og"nüber höchst 2;weife!h~ft .•. Die Soziologie rr:igt Z"':H enrschei-

]1] 
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Marx' politischer Okonomie einfrierenden linken Juristen 1o ; zwischen dem Ver­
fassungspositivisten und den Kbssenkampfjuristen im Dienst der unterdrückten 
Seite; zwischen einem Normativismus, der es vermag, einerseits seine Unabhän­
gigkeit von Politik zu fordern und für möglich zu halteni!, andererseits die er­
klärtermaßen (nämlich rechts-)politische Entscheidung der - und welcher! - Ju­
ristenausbildungsreform aus einer Interpretation der Verfassung herzuleitenl~, 
und einer Politik, die das Recht in seinen naturrechdichen und Prinzipien-Be­
standteilen offensiv wendet und noch in seinen positiven zum eigenen Schurz 
gebrauchen zu können hofft l3. Ein Kompromiß, der nicht nur in seiner anschei­
nend um'orhergesehenen Durdlschaubarkeit kaum als politisches Werbemiccel 
taugen wird, sondern auch, weil er die Beziehungen zwischen Wissenschafts- und 
Rechtspolitik und diesen beiden mit Gesellschaftspolitik nicht einmal zur Frage 
macht, ohne eigene Initialwirkung bleiben muß und gar nicht scheitern kann. 
weil er bestehende Fronten nur beschreibt, sie aber sicherlich nicht in die Modell­
fakultät wird übernehmen wollen. 

J.21 Selbstproblemt:!tisierung der Rechtswissenschaft 

Die Funktion der überwindung des Theorie-Praxis-Dualismus nach dem Loccu­
mer Memorandum ist, daß »das Verhältnis von Rechtsdogmatik und Recnts­
wirklichkeit thematisiert (wird) und den künftigen Juristen die spezifischen 
Kunstlehren i~rer Berufe vermittelt « werden; in dieser Formel sin,d zugleich die 

dend dazu bei, bestimmte Fehllösungen auszuscheiden, doch steckt sie nur den Entscheidungs· 
be:eich ab, in dem mehrere Entscheidun~en bleiben ... «; zum Zusammenhang von Wissen­
senafis- und politischer Theorie: .Es ist jedoch dem Juristen mit Sienerheit versagt: Unvermit­
telt soziologische Feststellungen in reentliche Entscheidungen umzusetzen ... Die Gerichte sind 
im demokratischen Sta:1t (nicht) dazu berufen, neues Recht zu sch:1nen •.. Die soziologische 
Arbeit ist unerläßlich für die Rechtspolitik .•• Reentsfortbildung. sei der Legislative vorbebl· 
ten, nur hier finde Rechtspolitik s,"te; die Geriente praktizierten lediglich .Rechts:1nwendun:; •. 
Hier kann m:1n nach R:1mm Jurist bleiben, auch wenn man, W:1S hin und wieder nöti:; ist, mit 
Sozi:1lwissenschafilern zusammenarbeitet, dort d:1!;egen steht derartige Zus:1r.Jmen:1rbeit inl 
Vordergrund. W'ie aber solchermaLien unrcrschiedene juristische und rech tspolitische En tsenei· 
dungen zust:1ndekommen, bleibt unklar - und n"ch R:1mms Soziologiebegrifi" uneridärb:1r; 
Ramm beweist ~ber nicht einmal mit den Iv!ittcln seiner Soziologie seine Aussagen zum Unter· 
schied zwischen legislativer und richterlicher T~tigkeit. 

10 Vgl. Th. Ramm, Anstelle einer Vorlesung - Gießener Versuch einer neuen Einführung in d"s 
PrIvatrecht, JuS 6/1970, 308 ff., mit der !lesprec.'>un:; von F. H:1se/H. Witze!: Th. R:1mm. 
Einführung in d:1s Priv:1trecht/AlIgemeiner Teil, KJ 1/197'0, 110 If. 

11 S. hierzu Th. R:1mm, Der Arbeitskampf und die Gesellsch:1ftsordnung des Grundgesetzes, 
1965, 56, zur .Position des Juristen im geschiciltlichen Prozeß.: .Der Jurist ist zum Gehors:1m 
gegenüber dem geltenden Recht verpflidltet, der :1Uch die Reinh:1ltung des auf diesem be· 
ruhenden Begriffs:1pp:1r:1ts umschließt. Der Jurist ist insoweit Positivist-ohne d:1ß ihm d:1durdl 
allerdings die rechtspolitische Aufgabe, die Arbeit de lege bt:1 verwehrt wird: !leide Auig:1ben 
sind jedoch sch:1ri vonein:1nder zu trennen. sowie 60, Anm. 7: .50 schwer auch pr:1ktisch cl,e 
Trennung von Erkennen und Werten Hllt .. . , so ist Joch um der individuellen Grundein· 
stellung willen, um der Unterordnung des Subjekts unter Jas Gebot vorurteilsireien Er· 
kennens willen, dar:1n festzuhalten.; ja, 49, Anm. 68 a. E.: .Ob meine Theorie ,Zum Wohle 
der sozial Schwicheren ausschlägt<, ist gänzlich uninteressant, da die Wissenschaft zur Ob· 
jektivität verpflichtet ist •. Zum Traditionaiismus jener dogmatischen .Reinhaltun:;s.-Arbe:t 
mit Hilfe grammatischer Auslegung', Systematisieruns usw. s. a. -13, 46, 53 ff. u. a. 

I~ Th. Ramm, Reform und keine Revolution, :1. a. 0., S!: .Der fredleitliche, demokratische 
und soziale Rechtssta:1t bestimmt die Juristenausbildung. - so auch wörtlich die l\SJ·Leits:itze. 
A.:1. O. auch die (vgl. Anm. 9 und CI) erstaunlichen Sätze zum (jedenf.llls: Verfassungs·) 
Positivismus: er .stellt ... kein geschlossenes System du, sondern ist durch die Gener:1lkbusel 
des Sozi:1lst:1acsprinzips für die Rechtsentwicklung offen .•. Der :1n die Verhssung gebundene 
Jurist ist nicht mehr der unpolitische Jurist von früher, sondern er ist der Jurist, der d"s 
Recht in seinem politischen und sozi:1len Bezug begreift .•. Das neue Positivismus"erst:inti· 
nis . . . ver~ndert ... die juristischen Interpret:1tionsregeln und konirontiert die Gesetze mt: 
der Vcrhssun; und bewirkt damit eine Rechcs~nderung de le;;e bta ... e. 

13 S. den Bericht von K. Lenk, Revolution~rc Beruispr:1Xis für Juristen? KJ 4/1969, 415 if. 
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Schwächen der Konzeption zusammengefaßt. Sie zeigen sich zum ersten darin, 
wie die »Ein beziehung der Sozialwissenschaften« eingelöst werden soll, zum 
zweiten in der Rolle der Praxis in der Ausbildung. 
Der Titel einer »sozialwissenschaftlichen Grundlegung« und die Themen der 
r. Stufe, die schon auf Problematisierung des Stoffs des bisherigen Rechtsunter­
richts abz.ielen, enthalten einen doppelten Widerspruch: aus dem Titel folgt, daß 
Inhalte der Sozialwissenschaften angeboten werden sollen; dasselbe setzen jene 
Themen voraus. Es fehlen jedoch Inhalte, die jenen Titel verdienten, d. h. durch 
Relevanzkriterien einer sozialwissenschaftlichen Didaktik ausgewiesen wären, es 
sei denn, man akzeptierte schon das Themenangebot als sozialwissenschaftlich. 
D:1.s aber hieße, daß die Rechtswissenschaft ihre Problematisierung selber leisten 
sollte und könnte; diesem Verdacht steht zwar das Programm der Einbeziehung 
der Sozialwissenschaften entgegen, er wird jedoch durch den geschilderten ersten 
Konventionalismus des Memorandums gestützt. Schwieriger verhält es sich mit 
der Auswahl der Ansatzpunkte der Problematisierung und der Neustrukturie­
rung des Rechts auf der Grundlage der Sozialwissenschaften und mit den Proble­
matisierungsverfahren. Sie sind zwar anhand der kritischen Arbeit Wiethölters, 
die sich auch in den Ausgangsbefunden des Memorandums niedergeschlagen hat, 
überprüfbar; als mitteilbares und experimentierfähiges Modell bedürfen sie je­
doch noch ausführlicherer inhaltlicher (gesellschafts- wie wissenschaftstheoretischer) 
und didaktischer Begründung, zu der jener zweite Konventionalismus des Me­
morandums überwunden werden müßte. Im übrigen wiederholt sich hier die Wi­
dersprüchlichkeit: während aus der Kritik der bestehenden Praxis die Forderung 
nach einer »theoriegeleiteten Handlungsorientierung« entwickelt wird (d. i. das 
Programm der Erforschung der Stellung der Dogmatik im juristischen Entschei­
dungsprozeß), heißt es am Ende der Ausfüllung der 2. Stufe disparat: "Einübung 
in die Kunstlehren der Subsumtion, Argumentation, Entscheidung, Kommuni­
kation« - was einerseits die Beibehaltung des gegenwärtigen Zustandes deckt, 
andererseits eine theoretisch noch nicht ausgearbeitete Praxis in Aussicht stelltl4 ; 

auch bleibt unklar, wie sich jene Forderung durch Neustrukturierung des Rechts 
erfüllen läßt: Theorie als Handlungsorientierung scheint nur Aufarbeitung von 
(juristischer) Dogmatik durch (sozial wissenschaftliche) Theorie (-en) mit dem 
Ziel zeit- oder wirklichkeitsgemäßerer Obersätze des Subsumtionsverfahrens 
und Argumentationsstandards zu heißen; andernfalls müßte die Stellung eines 
neuzustrukturierenden Rechts im allgemeinen normativen Bestand der Sozial­
wissenschaften geklärt werden. Gerade im Rahmen einer gesellschaftspolitischen 
Zielsetzung bedarf es jener Explikationen: sonst schlagen sich in der Ausbil­
dungs- und Forschungsarbeit politische Differenzen nieder, deren Austrag wo­
möglich selber nicht mehr rationalen Regeln folgt; entsprechende Erfahrungen 
werfen jedoch auch die Frage auf, ob es Bedingungen eines politischen Wissen­
schaftsprozesses bzw. entsprechender Verständigungen bei sonstigen politischen 
Grundsatzdifferenzen gibtl5 . 

Das Fehlen eines ausgewiesenen sozialwissenschaftlichen Inhalte- und Methoden­
angebots wird augenfällig bei der Bestimmung der Praxis in der Ausbildung. Das 
Loccumer Memorandum bezieht die Rechtfertigung für seine Ablehnung des 
Intervall-Systems und für seine Konzeption der Integration von Theorie und 

U S. zur Obersicht über den Diskussionsscand F. Wieacker, Zur praktischen Leistung der Rettm­
do~m~tik. in: Hermeneutik und Di:dektik. FestsdlriA: für Gadamer, 1970. Bd. II. 3It If. 

t:; S. hierzu das Problem zwischen den Zeilen des schon gen:tnnten Berichts von Th. Ramm in 
JuS 6/t970, J08 ff. (309), die Mitteilungen des ArbellSkreises für Hochschuldidakrik Nr.17, 
Juli 1970, ~J7 ff. und den dort angekündigten Bericht yon W. Kilian über das Fr~nkfurter 
Reformexperiment mit Studicnanf:in;ern. 

J I 5 
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p6 Praxis nicht nur aus dem gegen die bisherige Trennung von Studium und Vor­
bereitungsdienst gerichteten Entwurf einer an Praxis orientierten Theorie und 
einer von Theorie orientierten Praxis, sondern konkretisiert die Aufgaben beider 
Orientierungsrichtungen: Die Integration soll Verständnis für die "komplexen 
sozialen Probleme« und unter ihnen besonders für die Vorgänge in den staat­
lichen Funktionsbereichen der Zivil- und Strafrechtsprechung, der Verwaltung 
und Gesetzgebung (die "privaten« wie Anwalts- und Wirtschaftsjuristen-Tätig­
keit bleiben hier noch unerwähnt) wecken; als praxisorientierende Leistung 
einer solcherart praxisorientierten Ausbildung wird genannt: Befähigung zu 
»Rechtsfindung in unnormierten Bereichen«. Wiederum ist unklar, mit weld1em 
Hypothesen- und Methoden-Instrumentarium jene Leistungen einer "praxis­
orientierten Theorie« erbracht werden sollen. Ihre Gegenstandsbereiche (= all­
gemeine/besondere soziale Prozesse) ließen sich unter dem Stichwort» Themati­
sierung des Verhältnisses von Rechtsdogmatik und Rechtswirklichkeit« gleich­
stellen und mit demselben (sozialwissenschaftlichen) Instrumentarium bewälti­
gen, dessen Fehlen bzw. die Beschränkung des Memorandums auf Angabe einer 
Klassifikation der einzubeziehenden Sozialwissenschaften (»Philosophie, Sozio­
logie, Historie, Okonomie«) läßt dies aber offen; nach dem geschilderten Kon­
zept der Problematisierung und Neustrukturierung des Rechts ist eher das Ge­
genteil zu erwarten. Die Aufgabe, die einer "Praxisorientierung der Theorie« 
gestellt wird, bestätigt die These, daß das Loccumer Memorandum die Neu­
bestimmung von Recht und juristischen Berufsfunktionen trotz weitergreifender 
gesellschafts- und wissenschaftstheoretischer Zielsetzung an herkömmliche Prä­
missen bindet. 
Die Spezialisierung in der 3. Stufe orientiert sich, wie schon die Auswahl der 
Pra:::isgegenstände und -aufgaben der Theorie für den Bereich der nicht-privaten 
Berufsiunktionen von Juristen angekündigt hat, an tr:!ditionellen Berufsbildern. 
Zivil- und Straf justiz werden jedoch zusammengefaßt genannt, während,. Wirt­
schaft« hinzukommt. Die Ausbildungsprogramme für diese Bereiche stellen je­
weils die sozial wissenschaftlich-juristischen Korrespondenzgebiete nebeneinan­
der: während in der 1. Stufe die Sozialwissenschaften nic}lt authentisch einge­
führt wurden, vereinigt die 3. Stufe sie nun in klassifikatorischer Auf teilung mit 
den ihnen entsprechenden, in der z. Stufe neustrukturierten Rechtsgebieten. Es 
scheint, als ob die »sozialwissenschaftliche Grundlegung«, die die 1. Stufe ver­
spricht, in der 3. Stufe als Zweitstudium im Kurzverfahren angeboten würde. 
Den gekoppelt juristisch-sozialwissenschaftlichen, an den traditionellen Berufs­
bildern orientierten sog. Schwergewichten gehen jedoch sog. Zielvorstellungen 
voraus: Für die Gruppe Verwaltung in der 3. Stufe (= Schwergewicht: "Poli­
tische Soziologie, Verwaltungswissenschaft; juristischer Schwerpunkt: Staats­
und Verwaltungsrecht«) sind das: »Einübung in Planung, Entscheidung, Kon­
trolle politisch-öffentlicher Angelegenheiten«, für die Gruppe Justiz (= Schwer­
gewicht: »Politische Jurisprudenz, Rechtswissenschaft; juristische Schwerpunkte: 
angewandte Methodenlehren der Rechtsanwendung« ): »Einübung in richterliche 
Entscheidungslehren, anwaldiche Argumentationslehren sowie in Kautelarjuris­
prudenz,<. 
Der Kontrast der Zielvorstellungen in diesen beiden als mögliche Extrembei­
spiele gewählten Gruppen juristischer Berufsfunktionen tritt schärfer hervor. 
wenn man berücksichtigt, daß der erste kritische Befund des Loccumer Memo­
randums (»vom Gesetzesvollzug zur Sozialgestaltung«) selber ambivalent aus­
gedrückt wird; an anderer Stelle heißt es nämlich: sozialer Wandel und heutige 
Gesetzgebung machten den »Rechtsanwender« zum »Rechtssetzer«. Es geht hier 
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nidlt um einen verfassungsrechtlich, verbssungstheoretisch oder rechtstheoretisch 
relevanten Sachverhalt, sondern um den Funktionswandcl tr:tdierter, als ,.juri­
stisch« zusammengefaßter (weil an einer um Recht zentrierten Gesellschaftslehre 
orientierten) ßerufsfunktionen, deren frühere Teilfunktionen (im Bsp: Verwal­
tung und Justiz als Normvollzug) sich gesellschaftlich ausdifferenziert haben (zu 
"Sozialgestaltung" und einer zunehmend die Normen an den sozialen Wandel 
anpassenden Kontrolle). Nimmt man die beiden Formeln für die Veränderungen 
zweier wesentlicher bisheriger juristischer Berufsfunktionen als wissenschafts­
theoretische Aussage, müßten "Schwerpunkte« und ,.Zielsetzungen« wohl in 
allen Gruppen überprüft werden; dies zeigt allein die Gruppe Verwaltung: Was 
heißt »juristischer Schwerpunkt: Staats- und Verwaltungsrecht«, wenn ,.Ein­
übung in Planung, Entscheidung, Kontrolle ... « angestrebt wird? Genügen für 
Planungs- und Entscheidungsfunktionen Staats- und Verwaltungsrecht, be­
schränkt sich die Kontrollfunktion auf sie? Bedürfen nicht jene ,.sozialwissen­
schaftlicher« »Schwerpunkte«, wie umgekehrt diese sozialwissenschaftlicher Er­
gänzungen? Wenn ja, so reicht ,.Politische Soziologie« weder als Schwerpunkt, 
noch als Ergänzung aus. Aus der Bejahung würde wohl außerdem folgen: ,.Pla­
nung'< und ,.Entscheidung" sind der Berufsfunktion »Sozialgestaltung«, »Kon­
trolle« der »Rechtssetzung« zuzuordnen; jene würde primär nicht-juristisch, 
diese primär juristisch sein, die erste ,.schwerpunktmäßig«, die zweite »ergän­
zungsweise« sozialwissenschaftlich. Für die ,.Gruppen«-Bildung folgen daraus 
nicht nur Fragen wie: gehört nicht ,.Kontrolle« zu ,.Justiz«, lassen sich .. Pla­
nung« und »Entscheidung« nicht auch der" Wirtschaft« (Schwergewicht: »Poli­
tische ökonomie, Unternehmenswissenschaft; juristische Schwerpunkte: Ar­
beits- und Wirtschaftsrecht« ; Zielvorstellung: ,.Einübung in Plan und Markt«) 
zuordnen?, sondern auch die Grundsatzfrage, ob die Gruppen nicht nach neu­
zukonzipierenden Berufsfunktionen zu bilden sind. 

J .22 N eustrr:ktruiemng des Ausbildungssto !fes lind Einübung in Praxis, wie sie ist 

Während das Loccumer Memorandum die 1. Stufe als ,.sozialwissenschaftliche 
Grundlegung« bezeichnet, ohne sie inhaltlich und organisatorisch zu verwirk­
lichen, finden nach dem Hamburger 1'fodell im ersten Ausbildungsjahr unter der 
Zielsetzung: »sozial- und rechtswissenschaftliche Grundlegung, summarische 
Orientierung über das Recht, die Rechtswissenschaft und die juristischen Berufe, 
Vermittlung praktischer Anschauung« in organisatorischer Trennung rechtswis­
senschaftliche und sozialwissenschaftliche ,. Tneorie« - und "Praxis« - Kurse statt. 
Die Theoriekurse stehen unter den gemeinsamen Themen ,.Staat und Gesell­
schaft« (»Dieser Kurs soll Teile der bisherigen Vorlesungen über Allgemeine 
Staatslehre und Staatsrecht ablösen«), ,.Der einzelne und die Gesellschaft« und 
"Strafrecht und Kriminologie«, die Praxiskurse sollen in den Bereichen des 
öffentlichen, des Privat- und des Strafrechts an die» Vielfältigkeit der juristi­
schen Praxis« heranführen. 
Die Ziele der 2. Stufe sind »Erarbeitung der Kernmaterien des Rechts, intensive 
Einführung in die Bereiche der Praxis und Hinführung auf eine verantwortliche 
Tätigkeit«, wobei, ohne organisatorisdle Gewähr, "stets auch die soziale Hinter­
grundsproblematik aufgezeigt (werden soll), damit der Stellenwert der sozialen 
Probleme in der Gesellsdlaft deutlich wird«. Die .. Theorie« erstreckt sich auf 
Kurse im Staats-, Straf- und Zivilrecht (I) im 2., im Zivilrecht (Il), Verwal­
tungsrecht und »Recht des Wirtschaftslebens« im 3. Jahr, die .. Praxis«, die auf 
3°010 der Ausbildungszeit anwächst, umfaßt Kurse in der Straf- und Zivilrechts-
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J:S pflege (I) im 2., in der Verwaltung und noch einmal in der Zivilrechtspflege (II) 
im 3. Jahr. 
Die 3. Stufe soll - darin weicht das Hamburger Modell das zweite Mal auf den 
ersten Blick vom Loeeumcr Memorandum ab, das hier im Rahmen der Vorberei­
tung auf die drei traditionellen Berufsbereiche die jeweils einschlägigen Sozial­
wissenschaften beteiligt und dabei eine ähnliche Halbierung der Ausbildungszeit 
und juristische Schwerpunktbildung vornimmt wie das Hamburger Modell in 
seiner 1. Stufe - auf "Eindringen in spezielle Materien unter Wiederholung der 
im ersten oder zweiten Abschnitt erlernten Kernmaterien und Weiterbildung in 
der Pr:uis mit zunehmender eigener Verantwortung« beschränkt sein. Die »Pra­
xis« nimmt im 4. Jahr mit einem Pflichtkurs bei einem Rechtsanwalt (»er gehört 
dem System nach in die zweite Ausbildungsphase und wurde lediglich aus prak­
tischen Erwägungen in das vierte Ausbildungsjahr gelegt«) und einem Wahlkurs 
in Rechtspflege, Verwaltung, Wirtschaft (auch Verbänden), bei einem Rechts­
anwalt oder woanders 70% der Ausbildungszeit ein, den Rest bildet ein theo­
retischer Wahlkurs. Im 5. Jahr finden je zur Hälfte noch ein theoretischer und ein 
praktischer Wahlkurs und das Abschlußverfahren statt. 
Im Programm teil des Hamburger Modells findet sich der Gedanke einer sog. 
sozialwissenschaftlichen Vorschulung; er ist ein Novum in der Diskussion der 
Juristenausbildungsreform, da selbst das Loeeumer Memorandum, dessen Kritik 
und Anregungen, obwohl von Juristen stammend, den stärksten sozialwissen­
sc.~aftlichen Einfluß zeigen, seine "sozialwissenschaftliche Grundlegung« in der 
1. Stufe sowohl inhaltlich als auch organisatorisch noch der Rechtswissenschaft 
vorbehält. 
Die - horribile die tu - »Vorschulung« wird abgelehnt: »weil sie allenfalls eine 
Halbbildung vermitteln würde und die Gefahr entStehen ließe, daß der Student 
nach Absolvierung der ,Vorschulung< die rechtswissenschaftliche Ausbildung 
doch wieder - wie bisher - unreflektiert durchläuft«. Die Wirklichkeitswissen­
schaften - von Philosophie ist bei Ausgestaltung der Stufen überhaupt nicht mehr 
die Rede - »müssen vielmehr ständige Begleiter des Studenten während der ge­
samten Ausbildung sein, und zwar am Anfang der Ausbildung in größerem Um­
fange als später.« 
Beide Begründungen lassen sich aus den Vorschlägen des Hamburger Modells 
selbst widerlegen, abgesehen davon, daß der Gedanke einer »sozialwissenschaft­
lichen Vorschulung« erst der Präzisierung bedürfte und seine Ablehnung wohl 
auf unausgesprochenen Gründen beruht. Der Vorwurf der Halbbildung müßte 
gegen die sogar auf weniger als die Hälfte der 1. Stufe beschränkte Einführung 
in die Sozialwissenschaften im Hamburger Modell erst recht gelten. Oder soll der 
Unterschied darin liegen, daß sie »Grundlegung« statt »Vorschulung« genannt 
wird? \Venn ja, wäre dies auszuführen gewesen - was die an juristisch-traditio­
nalistische Kursthemen gebundenen, sozial wissenschaftlich-didaktischer Begrün­
dung entbehrenden Kursprogramme gerade nicht tun: Bei dem beispielhaft ge­
nannten juristischen Problemkreis »Demonstrationen« (dessen rechtliche Aspekte 
durchaus treffend zusammengestellt werden) aus dem »Theorie«-Kurs "Staat 
und Gesellschaft« heißt das sozialwissenschaftliche Korrespondenzthema ,.Indi­
vidual- und Massenpsychologie«, unter »Der einzelne und die Gesellschaft,< 
nach der juristischen Aufgabenbestimmung »Der Kurs ist vorwiegend zivilrecht­
lich orientiert« für den sozialwissenschaftlichen Kurs: »Die Studenten sollen 
Kenntnis yon der ständigen Dynamik unserer Wirtschaftsgesellschaft und dem 
Tatbestand ökonomischer Herrschaft bekommen«. Was Folgenlosigkeit angeht. 
so könnte diese bei der vom Hamburger Modell vorgesehenen Art des Einbaus 
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der Sozi::d",·issenschaften größer sein, als dies von einer ausschließlich sozialwis­
senschaftlichen, nicht einmal auf" Juristenausbildungsreform .. hin konzipierten 
Eingangsstufe zu befürchten wäre: die Verdeutlichung der »sozialen Hinter­
grundsproblematik« ist in der 2. Stufe nur noch ein Programmsatz, in der 
J. Stufe ist sie gar nidlt mehr beabsichtigt, und in bei den Stufen würde sie an die 
engen Grenzen der neuen »Theorie«-"Praxis«-Aufteilung stoßen; der aus juristi­
scher Sicht mit vorauszusagen gewesenem Ergebnis »im Hinblick auf soziale 
Relevanz und funktionsbezogene Systematik« neustrukturierte Stoff der juristi­
schen Kurse der 1. Stufe wird vom Besuch der sozialwissenschaftlichen Kurse 
ablenken; der absichtliche Verzicht auf (nicht nur sozial-, sondern auch) rechts­
wissenschaftliche Methodendiskussion (nicht allein "jedenfalls in dieser Ausbil­
dungsphase«, sondern im ganzen Studium!) verhindert, die Stellung der Sozial­
""issensdlaften im Hamburger Modell den künftigen Studenten überhaupt zum 
Problem - oder wenigstens zu einem Problem, das von dieser Seite sachverstän­
diger als bisher diskutiert zu werden vermöchte - werden zu lassen; für die 
"Praxis« schließlich, der nach dem einzigen lern psychologischen Satz des Pro­
gramms die Aufgabe zufällt, "das innere Engagement des Studenten zu fördern 
und Lernprozesse in Gang zu setzen«, wird zwar "der Wechsel von Anschau­
ungs- und Besprechungsphase für unerläßlich« gehalten, doch selbst in der 
r. Stufe, wo dieser Vorsatz erklärt wird, kommen dabei nicht ausdrücklich die 
SozialwissenschaftIer zu WOrt, vielmehr bieten die Juristen schon hier ,.das 
Durchdenken des Kennengelernten, das Bestimmen seines sozialen Ortes sowie 
die Offnung zum Sehen der sozialen Bezüge«, d. h. entgegen der Lernpsydlolo­
gie, deren vom Loccumer Memorandum aufgezeigte zentrale Stellung im Ham­
burger Modell schon nicht mehr wiederzuerkennen ist, aber entsprechend der 
zweiten Funktionsbestimmung für die 1. Stufe wird schon diese in den Dienst 
der Fixierung auf die bestehenden juristischen Berufe und der damit verbun­
denen Anpassungszwänge gestellt. 
Die Verteilung der,. Theorie« auf die rechts- und sozialwissenschaftlichen Kurse 
der I. und die nur noch rechtswissenschaftlichen Kurse der 2. und 3. Stufe und 
deren gegenseitige Zuordnung zeigt einen Komprorniß zwischen dem herrschen­
den, von rechts- und sozialwissenschaftlicher Theorie- und Praxis-Reflexion noch 
unerreichtes ,.Problembewußtsein« unter Reformjuristen und Zwängen der 
,.Praxis«, die gewissermaßen als: irgendwie mehr Soziologie, und - deutlicher-: 
Kürzung der Ausbildung verstanden werden. 
Nicht das Recht, wie das Loccumer Memorandum fordert, sondern der ,.Stu­
dien- und Prüfungsstoff« sollen neustrukturiert werden; nicht Praxisveränderung 
wird damit bezweckt, sondern unter dem Zwang zur Studienzeitbegrenzung die 
Stoffbeschränkung. Die Einbeziehung der Sozialwissenschaften, mit der das 
Loccumer Memorandum jene Forderung zu erfüllen sucht, erscheint als ein damit 
gar nicht zusammenhängendes Problem: so unklar, wie sich ihre theoretische, auf 
Juristenausbildung, und so eng, wie sich ihre praktische, auf die juristischen Be­
rufe bezogene Funktion erwiesen hat, so begrenzt ist die Form der Einbeziehung 
in die ,. Theorie« (knapp 6 Wochenstunden nur im ersten Jahr in gesonderten 
sozialwissenschaftlichen Veranstaltungen), und so beziehungslos bleiben sie zur 
"Praxis«. Zwar postuliert das Programm für die sozialwissenschaftlichen Kurse. 
daß sie ,.gegebenenfalls gemeinsam mit Juristen oder von sozialwissenschaftlich 
geschulten Juristen gehalten werden«, wie für die Praxiskurse den,. Wechsel von 
Anschauungs- und Besprechungsphase«, doch läßt es beide Vermittlungen orga­
nisatorisch und inhaltlich vage und zufällig. Das »Fortbildungs«-Programm 
bleibt ebenso unausgeführt wie die Gestaltung der Praxisauswertungen (außer: 

]19 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1970-3-307 - Generiert durch IP 216.73.217.50, am 04.06.2026, 04:15:05. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1970-3-307


320 »in Arbeitsgruppen<,), je gemeinsame Veranstaltungen der ausbildenden Theore­
tiker und Pr:lktiker über Theorie- und Praxis-Methoden als Ausbildungs­
bestandteil werden g:lr nicht erst erwogen, die "permanenten Kontakte« nach 
dem Loccumer ?\'lemorandum fehlen im Hamburger Modell; umgekehrt gibt es 
außer den genannten gemeinsamen Themen nicht die Andeutung eines Aspektes, 
unter dem die rechts- und sozialwissenschaftlichen 1. Stufe-Kurse verbunden 
werden könnten (immerhin wird erwogen, ob » Veranstaltungen abgehalten wer­
den könnten, in denen die Gruppe einen Problemkreis mit Fachvertretern des 
Zivil-, Srtaf- und öffentlichen Rechts behandelt ... beispielsweise die Ehe ... <d), 
während es für die praktischen Kurse ohne didaktische Ausarbeitung, geschweige 
denn gesellschaftstheoretische Begründung, erstaunlicherweise heißt: "Der Stu­
dent soll seine theoretischen Kenntnisse bei der praktischen RechtSverwirklichung 
überprüfen. Umgekehrt wird die Praxis durch Kritik an ihren Ergebnissen, Be­
gründungen und Verfahrensweisen in Frage gestellt und damit gegebenenfalls zu 
neuem überdenken angeregt.« 
Bleibt die (nicht sozial-, sondern) rechtswissenschaftliche Orientierung der in die 
Ausbildung einbezogenen »Praxis« als eines Prüfsteins und kritischen Gegenstan­
des von,. Theorie« ein Versprechen, (und - wie der Kontrast von Programmteil 
und Verwirklichung zeigt - ein zweideutiges), so wird die vom Stoffbegren­
zungsinteresse geleitete Neustrukturierung der juristischen Ausbildungsinhalte 
immerhin, wenn auch »rechtSwissenschaftlich« realisiert: "im Hinblick auf so­
ziale Relevanz und funktionsbezogene Systematik«. 
Unter dem ersten Kriterium werden - dadurch nicht plausibler, aber ausführ­
licher als im Loccumer Memorandum, das in der 1. Stufe auch nichts anderes tut 
- Bereiche und Aspekte der Problematisierung des Inhalts bisheriger juristischer 
Anfangsveranstaltungen in den I. Stufe-Kursen zur Wahl gestellt, wie unter 
dem Thema »Der einzelne und die Gesellschaft« das »Bodenrecht« (»da das 
Grundeigentum nicht beliebig vermehrbar ist, besteht bei ihm größere Gefahr 
sozialer Zwänge als bei der Fahrnis«) oder »Allgemeine Geschäftsbedingungen« 
(mit ihnen werde »in der Praxis versucht ... , die Machtverhältnisse innerhalb 
des Austauschverhältnisses >Kauf< zu verschieben«). Wohl aus dem zweiten 
Kriterium soll sich das Gliederungsprinzip der »verwandten Regelungsproble­
me« ergeben (z. B.: unter demselben Thema: Austauschgeschäfte: Güter- und 
Diensdeistungsbereich; Eigentumsformen : Gebrauchsmittel, Produktionsmittel, 
Aktien-Eigentum, immaterielles Eigentum, Treuhandeigentum; Grenzen der 
Privatautonomie: Wirtschaftsrnacht und gesetzlich bzw. judizielle Verbote). In 
den folgenden Stufen nimmt die Problematisierung fast ganz ab, nur das Glie­
derungsprinzip Zweck/Regelung wird in deutlichem Fortschritt gegenüber bis­
herigen Vorschlägen16 beibehalten (im Zivilrecht später z. B. bei der geschlosse­
nen Behandlung der Ausgleichsordnung usw.). 
Problematisch ist dagegen die diffuse Bestimmung der Kurse in der x. Stufe: teils 
liefern sie nur Problematisierung (wie »Staat und Gesellschaft«), während An­
satzpunkte und Verfahrensweisen einer theoretischen Aufarbeitung (z. B. der 
Stellung der Exekutivgewalt im politischen Willensbildungsprozeß oder gegen­
über der Wirtschaftl.) nicht gezeigt werden, teils - neben wenig aussagekräfti-
18 S. besonders die 1hinzer Empfehlungen des juristischen Fakult:itentages zur Reform der 

Referendarprüfung, JuS 511969, ~4I f., und Zum Ver~Jeich die Münchener Deschlüsse zur 
Fortfuhrung der S:udienreform vom I6.!r7. !. 1968, JZ-Sonderheft 1963, 4 fT. mit - ebenfalls 
hier abf;cdrucXtcn - Stellungnahmen. 

11 S. als Versuch interdisziplin~rer Zusammenarbeit unter Bcteili;:ung von Juristen und der 
Erfassung eines - auch "ielhch red.tlich relevanten - zeitgeschichtlichen Ph:inomens von "er­
schiedenen theoretischen Ans;;tzcn her: V. Kröning/J. Schissler/K. Schacht/L. UnterscheriA ..... 
BriinnccX. Hypothesen zum n:uion:tlsozialistischcn Hcrrsch:tfhsys:cm. KJ rlt 9iO, r ff. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1970-3-307 - Generiert durch IP 216.73.217.50, am 04.06.2026, 04:15:05. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1970-3-307


ger und theoretisch völlig freischwebender Kritik (wie in »Der einzelne und die 
Gesellschaft«) - in Wahrheit schon Grundlegung des späteren ausschließlich dog­
matischen Unterrichts. Ferner sind die rudiment:irtheoretischen Implikationen 
der in Stufe I. bis 3. durchgängigen Einteilungen »Staat und Gesellschaft« = 
öffentliches Recht, »Der einzelne und die Gesellschaft« = Zivilrecht (daneben 
im 3. Jahr »Recht des Wirtschaftslebens« mit einem Anteil von nur gUt 1/4 = 3 
Wochenstunden der - hier ja inzwischen ausschließlich rechtswissenschaftlichen -
»Theorie« und durch den Pflichtcharakter dieses Kurses mit einer Restbewälti­
gungs- und Nebenfach-Verschleierungsfunktion : » In diesem Kurs werden Ge­
sellschafts-, Wertpapier- und Arbeitsrecht einschließlich der Bezüge der Wirt­
schaft zum öffentlichen Recht dargestellt, soweit es um mehr als die Erörterung 
allgemeiner Gestaltungen geht, die bereits im Zivilrechtskurs behandelt wer­
den«18) und »Strafrecht und Kriminologie« zu untersuchen. Didaktisch haben 
sie bestenfalls Präsentations- und Merk-Vorteile; wie die "Selbstproblematisie­
rungsversuche« der Rechtswissenschaft (d. h. bei der zeitlichen Minimalberück­
sichtigung und organisatorischen Abspalrung der Sozialwissenschaften) unter 
diesen Bedingungen zu theoretischer Arbeit befähigen soll, bleibt unklar. Keines 
der Probleme, die aus den Fesdegungen des Hamburger Modells hervorbrechen, 
wird von ihm artikuliert: das Verhältnis von Dogmatik und Theorie in der 
traditionellen Rechtswissenschaft, das mit der Beibehalrung der Dogmatik in 
ihrem Kernbestand und den unangeleiteten Versuchen der Substituierung ehe­
maliger juristischer Theorie doch wohl als ebenso wenig wiederherstellbar wie 
fortbestehend angesehen wird; die Möglichkeit, ehemals juristische Theorie durch 
sozialwissenschaftliche zu ersetzen, wie noch die dualistische Organisation der 
I. Stufe es anbietet; die Fragen von Dogmatik oder Sozialwissenschaft als Hand­
lungsorientierung, deren Pdjudizierung durch die Ausgestalrung der 2. und 
3. Stufe und Verfehlung durch die dreifach (von Sozialwissenschaft, »Praxis« 
und späterer Ausbildung) isolierten oder in diesen Richtungen diffus bleibenden 
»Theorie«-Kurse in der I. Srufe durch Erhebung zu einem der geforderten For­
schungsyorhaben durchbrochen werden könnte. 
Wie die Gewichtsverteilung der» Theorie« bleiben auch die Schwergewichte der 
»Praxis« in der Einheitsausbildung nach dem Hamburger Modell ähnlich wie 
bisher unter der Trennung von Studium und Vorbereitungsdienst: die Ausbil­
dung bei der Verwaltung im 3. Jahr z. B. rangiert mit einem Anteil von nur 
reichlich 1/;, an der gesamten obligatorischen Praxisausbildung im I. bis 4. Jahr 
(= knapp I/~ der Ausbildung insgesamt) noch hinter der die doppelte Zeit um­
fassenden Ausbildung beim Rechtsanwalt. Ihr Ziel ist, »daß der Srudent sich mit 
dem ,Phänomen der Verwalrung< vertraut macht und den Entscheidungsvor­
gang sowie die Konfliktstationen auf dem Weg zur Entscheidung kennenlernt. 
Hierbei muß eine Konzentration auf Projekte erfolgen, bei denen sich soziale, 
wirtschaftliche und finanzielle Aspekte besonders verdeutlichen lassen... (Er 
soll mit) organisatorischen Problemen konfrontiert werden ... (und) ... Er­
fahrungen in Personalfragen, und im Zusammenspiel mehrerer Behörden ... 
sammeln ... In der Verwaltungspraxis selbst sollte der Student an Planungs­
beratungen teilnehmen, ihm sollten Aufgaben übertragen werden, die auch 

19 R. Krevet schl:igt in: stud. (Wirtschafh-) jur., der arbeitgeber J!t970, 93 ff., ausgehend von 
den Aniorderungen an Unternehmensjuristen, evtl. auch Wiruchaftsverwaltungs- und Justiz­
(Wirtschaftssachen-) Juristen, einen Katalog von .Gründlichen Kenntnissen., .Grundzügen­
Kenntnissen., möglichen Spezialisierungs- und Erg:inzungsausbildungssebieten vor. dem das 
Angebot des Hamburger 1!odells und dessen Verteilung auf d,e 1. und J. Stufe nicht ,n­
niihernd gerecht werden. 
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J22 außerhalb des spezifisch Juristischen liegen ... Der Student soll dazu angeleitet 
werden, yon sich aus eigene Initiative zu entwickeln, er soll seine Vorstellungen 
zu einem konkreten Vorschlag verdichten.« 
Diese Ziele klingen nicht allein in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit 
verwegen: der Praktikant hat nur unspezifische Kenntnisse auf den zahlreichen 
sozi:dwissenschaftlichen Einzelgebieten, die hinter jenen Aufgaben stehen, und 
keinerlei Methodenschulung, nie hat er mit Nicht juristen kooperieren gelernt, 
trotz ebenfalls bemerkenswerter Neustrukturierung des Ausbildungsstoffes im 
Verwaltungsrecht ("Die handelnde Verwaltung«, » Verwaltungspathologie« ; 
Einbeziehung des öffentlichen Wirtsdlaftsrechts, des Sozialleistungsrechts usw.) 
und des hier unübersehbaren (aber den Juristen allein obliegenden) ßemünens 
um »Ein beziehung der sozialwissenschaftlichen Aspekte« fehlt eine authentische 
verwaltungswissenschaftiche (das Verhältnis von volks- und finanzwirtschaft­
lichen, politisch- und organisationssoziologischen u. a. beteiligten Wissenschaften, 
Politik und Recht bzw. Kontrolle in der Ausbildung klärende) Didaktik19 • Wie 
schon im Loccumer Memorandum strebe jedoch auch im Hamburger Modell die 
Verwaltung am deutlichsten aus dem traditionellen Verband von Reche und 
juristischen Berufsfunktionen heraus, ohne daß dieser Entwicklung bereits in 
Forschungs- und Ausbildungsorganisation volle Entfaltungsfreiheit gewährt 
wird~o. 

Die Spezialisierung in der 3. Stufe ist vollständig fakultativ und besteht zu 
gleichen Teilen aus Praxis- und Theoriekursen (aber entgegen der ). Stufe­
Konzeption des Loccumer Memorandums nicht ausdrücklich auch nicht-juristi­
schen, ;:.ber mit der Offnungsklausel: »Die Kommission hielt es noch nicht für 
richtig, einen Katalog von möglichen Wahlfächern aufzustellen. Dieses sollte 
entsprechend den Vorstellungen der Dozenten und den Wünschen der Studen­
ten \"orgenommen werden« versehenen Theoriekursen). Die Ziele sind entspre­
chend der Abschlußqualifikaeion des Einheitsausbildungsjuristen als »mindestens 
leistungsgleicher, jedoch jüngerer Assessor ... , als es nach der bisherigen Ausbil­
dung der Fall ist« eine theoretische und praktische Schwerpunktorientierung 
und möglichste Befähigung zur übernahme voller Verantwortung. Die Klam­
me:-n, die die neue Juristenausbildung nach dem Hamburger Modell wie ehe­
dem zusammenhalten sollen: das Recht und die traditionellen Berufsbilder. 
haben jedoch an Haltbarkeit verloren: der Einlaß der Sozialwissenschaften, die 

I~ 5. d:lS Plädoyer eines Pr:lktikers für eine verw:lltungswissenschoiHiche, ous dem Verbur.d 
mit der Ausbildung für die Justizberufe (Richter, St:lats:lnwalt, Rechtsonw:lltl herausgdöSte 
Ver .... ~ltun!;sousbildung bei O. H:lussleiter, Verw:lltungspolitische Gcdonkcn zu den Loccumer 
Vorschl~~en zur Juristenousbildung, Recht und Politik 2iI970, 70 ff. 

~J Von H. F. Lorenz, Modell ciner Universitätsvcrwoltungsschulc, Konstonzer Blätter für 
Hochschulir:lgen :/1969, J.I ff., wird aufgrund einer Bestimmung moderner Verwaltungs­
iunktionen (.lniormation und Entscheidungsvorbereitung für die politische Spitze« UGt! 

.Leistun!;Serbringun~ für die Bevölkerung«) und einer (intern:ltionalen) übersicht über be­
stehende ~!odelle ihrer Professionalisierung ein .verwaltunl:swissensch:lfHiches Studium« vorge· 
scilla!;en, das eine multidisziplinäre Grundausbildung (in Wirtschafts-, Sozi:ll- und Recht!wis' 
senscn:lrt) bietet. im Hauptstudium in .PIanun!;, Oq;anisation, Kontrolle. Führu,,!;s- unJ 
Entscheidt:n<;stechniken und interdisziplinäre Analyse konkreter Verw:lltungsprobleme. ein· 
ubt und Jaoei orsonisatOrisch eine .Beziehung zwischen theoretischer Aus- und Fortbildun~ 
und der Sommlun ö von Erfohrung in der Verwoltungspraxis« zu verv.·irklichen sucht; die 
Verbindun:: der Modelle einer (von der Praxis, wie sie ist, pro~rommierten) Verwaltun~s' 
soule und eines (mit dem Wissenschallsprozeß institutionell verbundenen) Verwaltungsstudiums 
in der FO~:":1 der .Universitätsverwaltunt:sschule« (U. V. 5.) soll zur .lntensivierun!; des 
""issenscnat'tlichen Informationsstromes zur ciffentlichen Verwaltung hin und des kaum beach:e' 
ten Eriahrunssrückstroms von der Administration. beitra;;en. Un!;ekl~rt bleibt die - zwar 
nicht mellr berufsbildpdsenJe, aber noch funktional beteiligte - Rolle der juristischen Teil, 
~usbildung; .Gesetzmäßigkeit«, Justiziabilität usw., die in die Funktionsbestimmung VOll 

\'erv.·altung einsehen. sinJ neben Folgen, Zeck-Aufwand-Relationen usw. nur mehr BOHonJ, 
teil< des Fraseprogromms des Verw~ltuns!be~mten. 
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traditionell-theoretisch entkleidete und modern-theoretisch unzulänglich durch­
bearbeitete Stolfstrukturierung und die unvermittelte Praxiseinbeziehung wer­
den die Entwicklung in Richtung einer neuen Konzeption gesellschaftlicher Pra­
xisbereiche, ihrer wissenschaftlichen Bewälcigung und deren universitärer Ein­
studierung außerhalb des traditionellen Fächerkanons in Gang halten. 

;.Z3 Noch einmal: Ablehnung einer sozialwissenscha/llichen Propädeutik 

Auch in den ASJ-Leitsätzen wird eine "besondere propädeutische Vorstufe« für 
die» Vermittlung der sozialwissenschaft lichen Aspekte« ohne genauere Vorstel­
lung erwogen und abgelehnt. Riskiert das Hamburger Modell immerhin bei 
seinen sozialwissenschail:lichen Theoriekursen in der I. Stufe die gegen eine aus­
schließlich sozialwissenschaftliche Vorstufe eingewandte Isolation, so fällt ihrer 
Abwehr in den Leitsätzen gleich jede institutionelle Mitwirkung von Sozialwis­
senschaftlern oder Ermöglichung sozialwissenschaftlicher Studien in der Juristen­
ausbildung zum Opfer. Wie auch die anderen Programme täuscht es sich über die 
Unfähigkeit des bestehenden juristischen Lehrbetriebes hinweg, die »soziolo­
gischen, politologischen, ökonomischen und historischen Erkenntnisse in allen 
Ausbildungsveranstaltungen bei der Erörterung der Rechtsprobleme« mitzube­
handeln; nur ist das Argument hier, wo ihnen im Unterschied zum Hamburger 
Modell (r. Stufe) und Loccumer Memorandum (3. Stufe) überhaupt keine zünf­
tige Repräsentanz eingeräumt wird, noch weniger überzeugend. 
Die Leitsätze verraten ihr Sozialwissenschaftsverständnis und zeigen, daß sie für 
die Sozialwissenschaften keine spezifische Aufgabe in der Juristenausbildungs­
reform sehen, wenn sie dafür plädieren, der künftige Jurist müsse "bereits in der 
Schule mit den Grundzügen der Staats- und Gesellschaftslehre, den wichtigsten 
institutionellen und organisatorischen Erscheinungsformen der modernen Demo­
kratie und den sozialethischen Grundwerten unserer Gesellschaft vertraut ge­
macht worden sein .. , da die» Vermittlung solcher Allgemeinbildung ... auf die 
Dauer nicht Aufgabe der Universität sein« könne. Dieses Programm kEngt nach 
einer post-juridischen ' allgemeinen Einübung in die politisch und ökonomisch 
vorgeschriebenen Verhalcensnormen und ihre Ideologien anstelle von Vorberei­
tung auf den Umgang mit wissenschaftlichen Methoden und Theorien und auf 
eine wissenschaftlicher Kontrolle unterworfene Praxis. Die Planung einer der­
artigen allgemeinen (nicht allein sozial-)wissenschaftlichen Didaktik gehört frag­
los zu den Aufgaben der Reform hochschulqualifizierender Schulausbildung, 
ebenso wie sich individuell und gesellschaftlich immer schärfer das Problem der 
Verteilung der Informationsvermittlungsfunktionen und des Zugangs zu ihnen 
stellt. Die Leitsätze durchdringen diese Zusammenhänge jedoch nidle nur unge­
nügend, sondern verwenden sie - wie es auch bei dem Vorschlag der Modell­
fakultät den Anschein hat -, um die Juristenausbildungsreform gegen die heutige 
Kritik und die an der Beteiligung der Sozialwissenschaften interessierten Ande­
rungsbestrebungen zu immunisieren. 
Das Ziel der »praktischen Einschübe« im Grundstudium lautet: "Praktische 
Fähigkeiten sollen die Studenten in der Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, 
des Argumentierens, Demonstrierens und Entscheidens und in der Vortragskunst 
erwerben. Beim Abschluß des Grundstudiums muß jeder Student in der Lage sein, 
Berichte und Rechtsgutachten zu fertigen, Sitzungen und Entscheidungen vorzu­
bereiten. Zusammenarbeit zu organisieren und Arbeitsgruppen zu leiten.« Auf 
dem »theoretischen« Teil des Grundstudiums (für den ebenfalls nichts als eine 

J2J 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1970-3-307 - Generiert durch IP 216.73.217.50, am 04.06.2026, 04:15:05. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1970-3-307


324 Zielsetzung, nicht einmal also ein Stoffgliederungsvorschlag21 angegeben wird) 
und jenen Einschüben baut das ebenfalls 3 Jahre dauernde Schwerpunktstudium 
auf. Die Schwerpunkte sind: Zivilrechts- und Strafreclmpflege, Verwaltung und 
\Vimchaft und Arbeit, und werden verschieden ausführlich umschrieben (z. ß. 
Wirtschaft und Arbeit: ,. Wirtschaftsunternehmen ; Zivilgericht [vornehmlich 
Kammer für Handelssachen]; Arbeitsgericht [oder auf dem Gebiet des Arbeits­
und Sozialrechts tätige Organisation]; Finanzamt oder Finanzgericht ; Wirt­
schaftsprüfer, Rechtsanwalt oder Wirtschaftsverwaltung«, dagegen Verwaltung: 
,.Eigen- oder Innenverwalrung; Verwaltungsgericht; Fachverwaltung«). "Theo­
rie« und "Praxis« teilen sich in die Gesamtzeit des Schwerpunktstudiums zu je 
einer H:ilfte. Obwohl es anfangs heißt, zwischen den Schwerpunkten könne ge­
wählt werden, wird für jeden Schwerpunkt in unklarer Ausdrucksweise (»inner­
halb der einzelnen Fachrichtungen«) ein Kernbereich von »mindestens sechs Mo­
naten« (ob für Theorie undioder Praxis, ist auch nicht eindeutig; die Umschrei­
bung der Schwerpunkte deutet nur auf Praxis hin; von Theorie ist im Schwer­
punktstudium überhaupt nicht die Rede) vorgeschrieben, also anscheinend im 
Ergebnis nur eine Wahlfreiheit in dem verbleibenden einen Jahr gewährt. 
Stimmt dieser Aufschlüsselungsversuch, so bestehen die Fortschritte der Einheits­
ausbildung nach den ASJ-Leitsätzen nur in der Ersetzung der bisherigen Exa­
men durch eine von allen Klausuren entlastete Abschlußprüfung (völlig unge­
klärt sich dabei noch in allen Programmen, was die »studienbegleitenden Kon­
trollen« sind), eine Verschränkung von Studium und Praxisvorbereitung (schon 
»praktische Einschübe« im Grundstudium, noch - irgend welche - ,. Theorie« -
wahrscheinlich Examensvorbereitung! - im Schwerpunktstudium; die Theorie 
dieser Verschränkung ist ebenso didaktisch unausgeführt - woran auch das 
Loccumer Memorandum krankt - wie wohltönend: der Student werde »mit der 
Rechtswirklichkeit konfrontiert und der Unterricht auf Lebenssachverhalte ... 
gelenk~. Die Praxis wird andererseits durch die Kritik, die sie dabei erfährt, 
angeregt, ihre Ergebnisse, Begründungen und Verfahrensweisen zu überdenken« 
- fast wortgleich wie im Hamburger Modell), und eine einjährige Spezialisie­
rungsmöglichkeit. Wenn man annimmt, daß sich Theorie und Praxis doch in jene 
»Kernbereiche« teilen, bleibt das bisherige durchsdmittliche Studium von 4 Jah­
ren plus einem Ij:ihrigen Vorbereitungsdienst übrig; zieht man zu dessen Gun­
sten noch ein l/~ Jahr an ,.praktischen Einschüben« ab, ergeben sich: 31h Jahre 
Uni\"ersitäts- und I S Monate Praxisausbildung. Da auch die Semester abge­
schafft werden sollen, ist die gewünschte Effektivierung der Ausbildung ohne 
zuverlässig voraussagbare Anderungen in der Qualität erreicht. 

4. /Ilristenallsbildungsreform als Planungsproblem 

Die Mängel der vorliegenden Konzepte für eine neue Juristenausbildung lassen 
sich zu drei Inkongruenzen zusammenfassen: 1. zwischen (a) ihrem direkt oder 
auch gesellschafts politischen Anspruch und (b) den tatsächlichen Berufsanforde­
rungen einerseits und andererseits den Prämissen hinsichtlich der Rolle des Rechts, 
der juristischen Tätigkeitselemente und des Juristenstandes, auf denen ihre Re­
formvorschläge beruhen; 2. zwischen Programm und Wirklichkeit der doppelten 
Theorie-Praxis- und Rechts-, Sozialwissenschafts-Integration; 3. zwischen (a) 
ihrer politischen Reichweite oder (b) planerischen Detailliertheit und auf der 

:1 s. ~bcr die ~hn!ic:h wie im Hamburger Modell >an Lebcnssac:hyerha!len orientierten. Beispiele 
neuSlcuklurierter Lehrstoffe vom Mitau:or der ASJ-Leits~tze Th. R~mm, Reform und keine 
Revolution, a . ~.O., 93 ff. 
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anderen Seite ihrem Mittelangebot gegen Verselbständigungen des theoretischen 
oder praktischen Moments oder einer ihrer Kombinationsmöglichkeiten. 
Vordringlich sind Abhilfen von dem 1. Mangel. Es wird deshalb eine umfassende 
empirische und theoretische Berufsforschung gefordert. Die Berufsbereiche, in 
denen Juristen gegenwärtig tätig sind, müssen differenziert erfaßt und auf die 
zahlen mäßige Verteilung der Absolventen der gegenwärtigen Juristenausbil­
dung auf sie sowie Umfang und Tendenzen ihrer Ersetzung durch Vertreter 
anderer Disziplinen, auf Arten und Anteile spezifisch juristischer Tätigkeit, die 
Funktionen der ausschließlichen und generalistischen juristischen Ausbildung, die 
Veränderungen in den Tätigkeitsbildern, besonders unter den Gesichtspunkten 
der Verwissenschaftlichung und interdisziplinären Kooperation, untersucht wer­
den. Besonders wichtig erscheint es in Anbetracht der vom Loccumer Memoran­
dum aufgeworfenen Fragen einer sozialwissenschaftlichen Grundlegung und auf 
ihr aufbauenden Neustrukturierung des Rechts, die Stellung von Gesetz, Dogma­
tik und Interpretationsregeln im juristischen Entscheidungsverfahren und in 
dessen Training in der Ausbildung zu klären; parallel dazu wären Untersuchun­
gen über die Situationen anzustellen, in denen praktischen Juristen von Ergeb­
nissen und Methoden der Soziologie nützlichen Gebrauch machen könntenzz. Als 
Aufgabe theoretischer Berufsforschung wird aber auch verstanden, die Diffe­
renzierungsprozesse zwischen den traditionellen Berufsfunktionen von Juristen, 
besonders zwischen Justiz und Verwaltung, aber auch innerhalb der Justiz, im 
Zusammenhang mit Funktionsveränderungen der politischen Teilsysteme in der 
gesellschaftlichen Entwicklung zu erklären und berufliche Fremdverstiindnisse, 
wie Herrschaftsstabilisierung usw., zu überprüfen. Eine Neubestimmung von ge­
sellschaftlichen Funktionen mit dem Ziel, Möglichkeiten, Bereiche und Grad der 
weiteren Mitwirkung von Juristen zu ermitteln, hat jedoch die Professionalisie­
rungsprobleme anderer Sozialwissenschaften einzubeziehen, die gerade nicht teil­
weise dysfunktional geworden sind, sondern neue gesellschaftliche Bedürfnisse 
indizieren. 
Abhilfe von dem 2. Mangel könnte die Gründung des >,Instituts für rechtswis­
senschaftliche Didaktik« sch:lffen, die .... om Loccumer Arbeitskreis gefordert wor­
den istZ3 • Nur erscheint die yorläuf!ge AufgabensteIlung: empirische Forschun­
gen zur Lernpsychologie und Erarbeitung neuer Lernmaterialien2t, gerade im 
Hinblick auf die detaillierten und einige Verwirklichungschancen für sich haben­
den Vorschläge des Hamburger Modells als zu eng. Das Institut sollte für die 
1. Stufe-Konzepte des Loccumer Memorandums und des Hamburger Modells 
eine Didaktik einer sozialwissenschaftlichen Grundlegung ausarbeiten, die erstens 
späteren Spezialisierungs- und Fächerkombinationswünschen besser Rechnung 
trägt als der innerjuristischen Problematisierungsvorschlag des Loccumer Memo-

:~ S. hierzu R. Lautm~nn, Die so!;en~nnte Soziolo(;isierung der Jurisprudenz, DRiZ 5/'970, 
,6, ff., mit einer derartigen Obersid1t für die richterliche Tätigkeit. Zup;runde liest eine 
Unterscheidung zwiscnen soziologischen und juristischen Methoden. Erkenntniszielen und Er­
gebnissen sowie eine Skizze der Arten soziologischer Erkenntnisziele. die, besonders im Bereich 
von Erklärung und Mitwirkung ~n pr~ktischen Entscheidungen, über die Funktionsbestimmung 
der Soziologie durch R~mm (vp;1. Anm. 9) hinausgeht. Offen läßt auch L:lutm~nn die spezifische 
Differenz zwischen soziolo(;ischen und juristischen Arbeitsinteressen und Grad bzw. Möglich­
keiten ihrer Anniiherun(;: einerseits heißt es, nirgends werde wohl gefordert, .die Juristen 
sollten von ihren angest:lmmten Methoden ~bl:lSsen, niimlich Normen auszulegen und :tuf 
S:tchverl1:llte :lnzuwenden ; oder sie sollten etwa ihre Ziele aufgeben, nämlich bei der Gestaltun;; 
von Lebensvorgän;;en mitzuhelfen und Konflikte zu schlichten«, andererseits wird die Lei­
stungsf:ihiskeit der Soziologie bei der Normermittluns und bei komplizierten (nicht nur 
gesetzgeberischen und administrativen, sondern auch) richterlichen Entscheidun;;spro;,lemen 
hervorgehoben. 

~ JuS 1/1970, 51 f. 
:t S. den Vorschb; L:lutmanns, ~. a. O. (164), sozi:llwisscnsch~fl:lichc Kommentare -zu cin7:lnen 

J 2 5 
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)z6 randums und das unverbundene Nebeneinander von juristischen und sozialwis­
senschatHichen Theorie-Kursen im Hamburger ModclI2~, zweitens eine Anlei­
tung zur "Verwissenschaftlichung der Praxis«20 liefert und damit die Inkon­
gruenz zwischen diesem Versprechen in allen Programmen und der bloß 
zeidich-organis;uorischen Verschränkung von Theorie und Praxis in der einpha­
sigen Ausbildung abbauen hilft und drittens die daraus folgenden hochschul­
organisatorischen und Hochschul-Praxis-Rückkoppelung-Konsequenzen zieht 
oder wieder in Erinnerung ruft. 
Das Hamburger Modell zeigt, daß das Loccumer Memorandum nicht ausreicht, 
und umgekehrt. Da sich über die erste Auffassung eher ein politischer Konsens 
bilden dürfte als über die zweite, wird man sich, ähnlich wie in der Hochschul­
gesetzgebung, auf ein Ingangkommen der Juristenausbildungsreform gefaßt 
machen können, aber auf ihren Erfolg achten müssen. Freilich wird man in län­
geren Fristen zu denken haben. Jedoch sind einige Gefahren jetzt schon zu 
sehen: Resignation vor der schweren Einlösbarkeit der politischen Ziele, Be­
schränkung auf die formalen Merkmale, Konzentration auf die Grundlagen­
arbeit, Niederlagen bei den notwendigen Experimenten. Die Modellfakultät ist 
keine Lösung dieser Situation: niemand macht Reform um ihrer selbst willen, 
niemand wartet allerdings auch auf ihre Ergebnisse; außerdem herrscht über 
Reformen bekanntlich mehr Streit als über die bestehenden Verhältnisse. 
Alles kommt deshalb darauf an, mit den berufssoziologischen und didaktischen 
Arbeiten der Reformdiskussion neues Material zu geben. Es ist bei der Gründung 
neuer Universitäten und Fachbereiche zu verwenden, deren praktische Ergebnisse 
sind dorthin zurückzumelden; die Maßstäbe der Reform sind durch derart fun­
dierte Versuche mit der Autorität tatsächlicher Beispiele durchzusetzen. An den 
bestehenden Universitäten sollten die formalen Lockerungen und Partizipations­
möglichkeiten zur Bildung von schwerpunktartigen Studiengängen, um der 
Durchsetzbarkeit willen unter Umständen nach vorhandenen neueren Professio­
nalisierungsmodellen, wahrgenommen und in den Plan-Experiment-Austausch der 
neurregründeten Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen eingeschaltet werden. 

Gesetzen oder Sozi:ilbereichen, beispielsweise über die F~milie, d~s St.:>.fgesetzbuch, die 
Gemeindeverw:>.ltungc für RedltSpraktiker zu verbssen .• Hier wäre, in der Reihenfolge dcr 
Vorschriften eines Gesetzes oder anders systematisiert, d:>.s SOZIologische, sozi:dpsl'cholo;ische 
usw. Wissen für den Redmanwender so ~ufzuarbeiten, daß Wissensch:>.ft in Pr:>."is übergehen 
könntec. . 

zs Vg!. demgegenüber d:>.s in diesem Heft S. pS abgedruckte sog. Frankfurter Papier für die ~e­
pbnte integrie~e Eing:lngsstufe für d:>.s Studium der Okonomie, der Soziologie und der Juri­
prudenz im semeins:lmen F~chbereich Sozi:>.lwissensch::.ften der Universität Bremen, die eine 
Spezi~lisierung unter Tr~nszendierun$ der F~chgrenzen, "'ie sie d~s Loccumer Memor~ndum 
in der 3. Stufe der Juristenausbildung anstrebt, erst ermögl icht und ein Verbesserungsvorschbg 
für die Gest~ltung der I. Stufe der Juristen:>.usbildung n~ch dem H~mburger Modell sein 
könnte. Nur dieser Bremer Vorschlag tdgt auch bisher dem Bedürfnis wissensch:>.ftlichor 
Pr~xis nach einem die Spezialisten verbindenden wissensch:lfts-theoretischen und politischell 
Bewußtseins Rechnung. Ein Urteil läßt sich freilich vor Kenlltnis der :>.uf der Eing~ngsstllfe 
aufb~uenden Studieng:;nge über ihn nicht f:illen. 

zu S. zu diesem aus der Kritik :>.n den Empfehlun!;en des Wissensch:>.itsrates zur Neuordnung 
des Studiums VOn 1966 entwickelten Konzept H. Seiffert, Hochschuldidaktik und Hochschul­
politik, 1969, 166 ff., besonders mit der Betonung. die Pr~xis h:>.be nicht Ziel. sondern kriti­
scher Gegenstand der Ausb ildung zu sein, entsprechend dem Grunds:>.tz, 170: .Die Pr:>.>:i. 
von heute ist die Theorie VOn gesterne. Von der Empfehlung des Loccumer Memor:lndun.~ 
.In entsprechenden Arbeitsgruppen an der Universic:it könnten rechtver~leidlend und rechts­
historisch :lndere mit der demonstrierten Berufspr:lxis konkurrierenden Modelle in ihrer Rel:ltivi­
tät erorcert werden. um eine kritische Dist:>.nz der Studenten zum spiiteren ei.;enen Beruf .. . zu 
erzeu!:en- weicht d:ls hier vertretene Konzept in doppelter Hinsicht ab: die Diskussion dcr 
Studicn:lnf:inger über Berurspraxis ist durch Berufsforschung zu fundieren ; eine :>.n ihr 
orientier:e Eing~n;sstufen-Did:lktik h:lt sie - nicht :>.lIein mit Mitteln der Lernpsycholo);ie. 
sondern mit Hilfe eines leistungsUhigen Instrumen::>.riums - zu .?;.nderungell ihrer ei);enen 
Pm"is zu befähigen. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1970-3-307 - Generiert durch IP 216.73.217.50, am 04.06.2026, 04:15:05. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1970-3-307

